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Ich verstehe den Paragraphen auch so. Übrigens: Im Thüringer Schulgesetz steht er so in etwa
auch erst seit Mai 2002 drin, nachdem in Erfurt ein (volljähriger) Schüler Amok gelaufen war.
Dieser Schüler war Monate zuvor der Schule verwiesen worden und - er war ja volljährig - die
Eltern wussten nichts davon. Jetzt ist der Passus so wie zB in Niedersachsen/NRW: die Eltern
werden davon benachrichtigt, dass ihr Kind nicht wünscht, dass sie bei "schulischen
Vorkommnissen" informiert werden.

Wieso fragst du eigentlich, abakus?

Viele Grüße,
das_kaddl.

1https://www.lehrerforen.de/thread/3946-nieders%C3%A4chsisches-schulgesetz-nschg/?postID=40725#post40725
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